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Masterarbeit (Studienplan 2008/2011) 
 
Die Einzelheiten zu der Masterarbeit sind im Studienplan Geographie 2008 Art. 47 ff  
bzw. im RSL 05  Art. 46 ff geregelt. 
 

• Bei Beginn der Masterarbeit muss das Meldeblatt „Beginn Masterarbeit Geographie“ 
ausgefüllt und im Sekretariat der Studienleitung abgegeben werden.           
http://www.geography.unibe.ch/unibe/philnat/giub/content/e9499/e9579/e9707/linkliste9709/Masterarb
eit_Beginn_2_ger.pdf 

 

• Die Masterarbeit muss innerhalb von 18 Monaten verfasst werden. 

• Hält die Kandidatin oder der Kandidat die Frist für die Abgabe der Masterarbeit 
gesetzte Frist nicht ein, wird die Arbeit mit der Note 1 bewertet. 

• Verlängerung der Dauer der Masterarbeit: 
             Entscheidungsgrundlage für die Möglichkeit einer Verlängerung ist RSL Art 48 

http://www.geography.unibe.ch/unibe/philnat/giub/content/e9499/e9579/e9707/linkliste18760/Masterar
beit_Verl_131011_ger.pdf 

 
• Die Masterarbeit wird von einer oder mehreren Personen geleitet (Berechtigungen 

RSL Art 16) bzw.  
http://www.geography.unibe.ch/unibe/philnat/giub/content/e9499/e9577/e9681/linkliste19388/Berechti
gungen_2011_ger.pdf 
 

• Die Masterarbeit kann in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfasst 
werden. 

 
• Die Masterarbeit kann eine Einzel – oder eine Gruppenarbeit sein. 

 
• Die mündliche Kontrolle zur Leistungskontrolle Masterarbeit kann wahlweise als  

öffentlicher Vortrag oder als Prüfung durchgeführt werden und bis zu 4 Monaten vor 
der Abgabe der Arbeit erfolgen aber nur während dem Semester (und zusätzlich am 
letzten  Donnerstag vor Semesterbeginn). Die Examinatoren müssen eine 
Berechtigung gemäss RSL Art 16 (siehe oben) haben. 

 
• Die Note der Masterarbeit setzt sich aus der doppelt gewichteten Note der 

schriftlichen Arbeit und der einfach gewichteten Note des Masterreferats zusammen 
 

• Die Masterarbeit muss genügend (mind. 4.0) sein. 
 

• Abschluss der Arbeit und Beurteilung: 1 Ex. Der vollendeten Arbeit muss auf dem 
zuständigen Abteilungssekretariat abgegeben werden (Physische Geographie, 
Kulturgeographie, Integrative Geographie). Die Betreuer geben die Beurteilungen 
ebenfalls dem zuständigen Abteilungssekretariat ab. Von dort wird die Arbeit dann 
zusammen mit der Beurteilung ans Dekanat geleitet.  

   
• Zwei Exemplare der Masterarbeit müssen auf der Bibliothek abgegeben werden.  

 
• Der Betreuer, bzw. die Forschungsgruppe oder Abteilung können weitere Exemplare 

in elektronischer und/oder gedruckter Form verlangen. 
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